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B E K A N N T M A C H U N G   D E R   S T A D T   P U L H E I M  
 

Satzung 
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Pulheim 

(Vergnügungssteuersatzung) vom 21.11.2011 
 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in 
der aktuell gültigen Fassung - und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gültigen Fassung - hat 
der Rat der Stadt Pulheim in seiner Sitzung am 08.11.2011 folgende 
Vergnügungssteuersatzung beschlossen: 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Pulheim veranstalteten 
nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen): 
 
1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art; 
 
2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art; 
 
3. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern – auch in 

Kabinen –; 
 
4. Sex- und Erotikmessen 
 
5.  Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und 

ähnlichen Einrichtungen; 
 
6. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen 

Apparaten in 
 
a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
 
b)  Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder 

ähnlichen Räumen sowie an anderen für jeden zugänglichen Orten. 
 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend 
zum individuellen Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder 
über das Internet verwendet werden. 

 
 

§ 2 
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Steuerfreie Veranstaltungen 
 

Steuerfrei sind 
 
1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von 

Vereinen; 
 
2. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen 

sowie von Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe; 
 
3. Veranstaltungen, deren Überschuss ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen 

oder gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 52, 53 AO verwendet wird, wenn 
der Zweck bei der Anmeldung nach § 9 angegeben worden ist und der 
verwendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht; 

 
4. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 6 im Rahmen von Volksbelustigungen, 

Jahrmärkten, Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen. 
 

 
§ 3 

Steuerschuldner 
 
Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen 
des § 1 Nr. 6 ist der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 

 
 

II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze 
 

§ 4 
Besteuerung nach Eintrittsgeldern 

 
(1) Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Veranstalter 

verpflichtet, Eintrittskarten oder sonstige Ausweise, die im Sinne dieser Satzung als 
Eintrittskarten gelten, auszugeben. Diese müssen die Höhe des Eintrittsgeldes 
beziffern. Bei der Anmeldung der Veranstaltung (§ 9) hat der Veranstalter die 
Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise, die zu der Veranstaltung ausgegeben 
werden sollen, der Stadt Pulheim vorzulegen. 

 
(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintrittspreise sowie gegebenenfalls auf 

Art und Wert der Zugaben nach Abs. 5 am Eingang zu den 
Veranstaltungsräumen und an der Kasse in geeigneter Weise an für die Besucher 
leicht sichtbarer Stelle hinzuweisen. 

 
(3) Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise hat der 

Veranstalter für jede Veranstaltung einen Nachweis zu führen. Dieser ist sechs 
Monate lang aufzubewahren und der Stadt Pulheim auf Verlangen vorzulegen. 

 
(4) Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Stadt Pulheim binnen 7 Werktagen nach 

der Veranstaltung, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen monatlich 
bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Kalendermonats vorzulegen. 
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(5) Die Steuer wird nach dem auf der Karte angegebenen Preis und der Zahl der 
ausgegebenen Eintrittskarten berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, 
wenn dieses höher ist als der auf der Eintrittskarte angegebene Preis. Entgelt ist 
die gesamte Vergütung, die vor, während oder nach der Veranstaltung für die 
Teilnahme erhoben wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene Beträge für 
Speisen und Getränke oder sonstige Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung 
außer Ansatz. Sofern der Wert der den Teilnehmern gewährten Zugaben nicht 
exakt ermittelt werden kann, legt die Stadt den Abzugsbetrag nach Satz 4 unter 
Würdigung aller Umstände pauschal fest. 

 
(6) Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts. Die Stadt 

Pulheim kann den Veranstalter vom Nachweis der Anzahl der ausgegebenen 
Eintrittskarten und ihrer Preise befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, 
wenn dieser Nachweis im Einzelfall besonders schwierig ist. 

 
 

§ 5 
Besteuerung nach dem Spielumsatz 

 
(1) Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen erfolgt die Besteuerung 

nach dem Spielumsatz. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten 
Spielbeträge abzüglich Ausschüttungsbetrag. 

 
(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Pulheim spätestens 7 Werktage nach der 

Veranstaltung zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind 
die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats 
abzugeben.  

 
(3) Der Steuersatz beträgt 6 v. H. Die Stadt Pulheim kann den Veranstalter von dem 

Einzelnachweis der Höhe des Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit 
ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfall besonders schwierig ist. 

 
 

§ 6 
Nach der Größe des benutzten Raumes 

 
(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 ist die Steuer nach der Größe des 

benutzten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe 
des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung 
und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber 
ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes 
gilt für Veranstaltungen im Freien. 

 
(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter 

Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im 
Freien beträgt die Steuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn 
Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, 
wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt. Die Stadt 
Pulheim kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die 
Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. 
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§ 7 
Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder 

ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach 
dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren 
Anzahl. Einspielergebnis ist der Betrag der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. 
Dieser errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse zzgl. Röhrenentnahme 
(sog. Fehlbetrag), abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld, Prüftestgeld und 
Fehlgeld. 
 

(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen 
als ein Apparat. Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an 
denen gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge ausgelöst werden können. 

 
(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger 

Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, 

jede Änderung hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis 
zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei 
verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines Apparates gilt als Tag der 
Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch im 
Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden. 

 
(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der 

Aufstellung 
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a)  
 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 12 v. H. des Einspielergebnisses 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 35 Euro 

 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b) bei 

 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 12 v. H. des Einspielergebnisses 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 25 Euro 

 
 

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten  
(§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätig- 
keiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden  
oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges  
oder pornographische und die Würde des Menschen ver- 
letzende Praktiken zum Gegenstand haben 400 Euro 

 
 

§ 8 
Nach der Roheinnahme 
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(1) Die Steuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7 festzusetzen ist, 
nach der Roheinnahme zu berechnen. Als Roheinnahme gelten sämtliche vom 
Veranstalter gemäß § 4 Abs. 5 von den Teilnehmern erhobenen Entgelte. 

 
(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Pulheim spätestens 7 Werktage nach der 

Veranstaltung zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind 
die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats 
abzugeben. 

 
(3) Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Die Stadt Pulheim kann den Veranstalter von dem 

Einzelnachweis der Höhe der Roheinnahme befreien und den Steuerbetrag mit 
ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfalle besonders schwierig ist. 

 
 

III. Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 9 
Anmeldung und Sicherheitsleistung 

 
(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 - 5 sind spätestens zwei Wochen vor deren 

Beginn bei der Stadt Pulheim schriftlich anzumelden. Bei unvorbereiteten und 
nicht vorherzusehenden Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf die 
Veranstaltung folgenden Werktage nachzuholen. Veränderungen, die sich auf 
die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen. 

 
(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder regelmäßig stattfindenden 

Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 – 3 eines Veranstalters am selben 
Veranstaltungsort ist eine einmalige Anmeldung ausreichend. Im Einzelfall können 
abweichende Regelungen getroffen werden. 
 

(3) Die Stadt Pulheim ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der 
voraussichtlichen Steuerschuld zu verlangen.  

 
 

§ 10 
Entstehung des Steueranspruches 

 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit Abschluss der Veranstaltung, im Falle 
der Besteuerung nach § 7 mit der Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 6 
genannten Orten. 
 
 

 
§ 11 

Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Steuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb von einem Monat 

nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.  
 
(2) Die Stadt Pulheim ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden 

Veranstaltungen die Steuer für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus 
festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer für das jeweilige Kalendervierteljahr 
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zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu entrichten. Die Steuer 
kann auf Antrag zu je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. jeden 
Kalendermonats entrichtet werden. 

 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 7 ist der Steuerschuldner 

verpflichtet, bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres der Stadt 
eine  
Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. Bei der 
Besteuerung nach den Einspielergebnissen sind den Steuererklärungen Zählwerk-
Ausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben 
mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des 
Zählwerkausdruckes und die für eine Besteuerung nach § 7 notwendigen 
Angaben enthalten müssen. 

 
 

§ 12 
Verspätungszuschlag und Steuerschätzung  

 
(1) Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht 

fristgerechter Abgabe einer Steuererklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 
der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(2) Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen 

kann, kann sie sie schätzen. Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 
 

§ 13 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
Die Stadt ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steuererklärungen und zur 
Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, 
Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu 
verlangen. 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 
1969 - in der aktuell geltenden Fassung - handelt, wer als Veranstalter vorsätzlich 
oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt: 
 
1. § 4 Abs. 1: Ausgabe von Eintrittskarten 
 
2. § 4 Abs. 2: Hinweis auf die Eintrittspreise  
 
3. § 4 Abs. 1: Vorlage der Eintrittskarten bei der Anmeldung der Veranstaltung 
 
4. § 4 Abs. 3: Führung und Aufbewahrung des Nachweises über die ausgegebenen 

Eintrittskarten  
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5. § 4 Abs. 4: Abrechnung der Eintrittskarten 
 
6. § 5 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes 
 
7. § 7 Abs. 4: Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie 

Änderung (Erhöhung) des Apparatebestandes 
 
8. § 8 Abs. 2: Erklärung der Roheinnahmen 
 
9. § 9 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von 

steuererhöhenden Änderungen 
 
10. § 11 Abs. 3: Einreichung der Steuererklärung 
 
11. § 11 Abs. 3: Einreichung der Zählwerkausdrucke 
 
 

§ 15  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung vom 26.06.2008 außer Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung  NRW 
kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Pulheim, den 21.11.2011 
 
gez. Frank Keppeler 
____________________ 
Frank Keppeler 
(Bürgermeister) 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 
 
24. Änderung vom 21.11.2011 der Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungs-
gebühren der Stadt Pulheim vom 23.12.1991 
 
Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666) zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271), der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 394) und § 21 
der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Pulheim hat der Rat der Stadt Pulheim am 
08.11.2011 folgende 24. Änderung der Satzung vom 23.12.1991 beschlossen: 
 

§ 1 - Änderungen 
 

§ 3 - Gebührenmaßstab, Gebührensätze  
(Neufassung Abs. 1 - 9) 

 
(1) Die Benutzungsgebühr für die grauen Gefäße gemäß Absätzen 4 und 5 richtet 

sich nach dem Jahreslitervolumen der Abfallgefäße zuzüglich einer Grundge-
bühr. Die Grundgebühr beinhaltet die Sammlungskosten für die jeweilige Gefäß-
größe und einen 20%-Anteil an den übrigen Sammlungs- und Beratungskosten. 
Gebührenmaßstab für den variablen Kostenanteil ist der Liter als Volumeneinheit 
der grauen Gefäße. Gebührensatz hierfür ist der Quotient aus den Abfallentsor-
gungskosten abzüglich Grundkostenanteil, der Kosten für die braunen und blau-
en Zusatzgefäße und der Kosten für die Zusatztermine für Grünschnitt- und Sperr-
müllabfuhr geteilt durch das Jahresvolumen der grauen Gefäße und beträgt 
0,050237 €/l. Der Gebührensatz wird mit dem jeweiligen Jahresvolumen multipli-
ziert und zu den Grundgebühren addiert. 
 
Die Benutzungsgebühr für die braunen und blauen Zusatzgefäße gemäß Absatz 
9 richtet sich nach dem Jahreslitervolumen dieser Abfallgefäße. Gebührenmaß-
stab ist der Liter als Volumeneinheit der braunen und blauen Zusatzgefäße. Ge-
bührensatz ist der Quotient aus den jeweiligen Kosten für die braunen und blau-
en Zusatzgefäße - abzüglich Grundkostenanteil graue Gefäße und Containerkos-
ten bei den blauen Gefäßen- geteilt durch das jeweilige Jahresvolumen der 
braunen und blauen Zusatzgefäße. Die Gebührensätze betragen für die braunen 
Zusatzgefäße 0,007859 €/l und für die blauen Zusatzgefäße 0,001442 €/l. Die Ge-
bührensätze werden mit dem jeweiligen Jahresvolumen multipliziert. Bei den 
blauen Zusatzgefäßen wird ein 20%-Grundkostenanteil der Behältergestellungs-
entgelte hinzuaddiert. 

10



 
(2) Erhebungszeitraum für die Benutzungsgebühr ist jeweils das Kalenderjahr. 
 
(3) Die Benutzungsgebühren entstehen jeweils am 01. Januar. 
 
(4) Die Benutzungsgebühr für ein graues Gefäß (Gebührensatz multipliziert mit Jah-

resvolumen zuzüglich Grundgebühr) beträgt bei wöchentlich einmaliger Abfuhr:  
 
 für ein      770 l Gefäß   2.257,50 € 
 für ein  1.100 l Gefäß   3.216,67 € 
 
(5) Die Benutzungsgebühr für ein graues Gefäß (Gebührensatz multipliziert mit Jah-

resvolumen zuzüglich Grundgebühr) beträgt bei 14-täglicher Abfuhr: 
 
 für ein       40 l Gefäß        74,12 € 
 für ein       60 l Gefäß      102,02 € 
 für ein       80 l Gefäß      130,82 € 
 für ein     120 l Gefäß      187,83 € 
 für ein     240 l Gefäß      360,63 € 
 
(6) Die Abfallentsorgungsleistungen gemäß § 1 Abs. 1 - 4 und § 2 Abs. 2 der Satzung 

über die Abfallentsorgung der Stadt Pulheim sind in der jeweiligen Benutzungs-
gebühr für die in den Absätzen 4 und 5 aufgeführten grauen Abfallgefäße - mit 
Ausnahme der Leistungen / Gebührenregelungen gemäß der Absätze 7 bis 12 - 
enthalten.  

 
(7) Die Benutzungsgebühr für den grauen 65 l - Abfallsack beträgt 4,40 €. 
 
(8) Bei nachgewiesener Eigenkompostierung auf dem an die kommunale Abfallent-

sorgung angeschlossenen Grundstück wird je Grundstück ein Abschlag von der 
Gebühr für das graue Gefäß / die grauen Gefäße in Höhe von 23,01 € gewährt. 

 
(9) Die Benutzungsgebühr für ein braunes Zusatzgefäß (Gebührensatz multipliziert mit 

dem Jahresvolumen) beträgt für 43 Abfuhren: 
 
 für ein     120 l Gefäß       40,55 € 
 für ein     240 l Gefäß       81,11 € 
 

Die Benutzungsgebühr für ein blaues Zusatzgefäß (Gebührensatz multipliziert mit 
dem Jahresvolumen zuzüglich Grundgebühr) beträgt bei vierwöchentlicher Ab-
fuhr: 

 
 für ein     120 l Gefäß         3,78 € 
 für ein     240 l Gefäß         6,02 € 
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 für ein  1.100 l Gefäß       24,64 € 
 

Das bestellte Volumen der blauen und braunen Normal- und Zusatzgefäße wird 
gemäß § 11 Absatz 7 der Abfallentsorgungssatzung in das Verhältnis zum grauen 
Abfallgefäßbestand gesetzt. Zulässig ist nur die kleinstmögliche Anzahl der blau-
en und braunen Gefäße. 

 
§ 2 - Inkrafttreten 

 
Diese 24. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren 
vom 23.12.1991 tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW kann gegen diese 
Satzung / Gebührenordnung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Pulheim, den 21.11.2011 
 
gez. Frank Keppeler 
____________________ 
Frank Keppeler 
(Bürgermeister) 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 
 
20. Änderung vom 21.11.2011 der Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen der Stadt Pulheim vom 19.12.1984 
 
Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 394), des § 4 des Be-
stattungsgesetzes vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313) und des § 33 der Friedhofs- und 
Bestattungssatzung der Stadt Pulheim hat der Rat der Stadt Pulheim am 08.11.2011 
folgende 20. Änderung der Satzung vom 19.12.1984 beschlossen: 
 
 

§ 1 - Änderungen (Fett gedruckt) 
 

§ 5 - Gebührentarif 
 

Gebührensätze für den Erwerb der Nutzungsrechte an Wahl- und Reihengrabstätten 
   -   Wahlgrab 20 Jahre, je Grabstelle 1.314,00 € 
   -   Verlängerung Wahlgrab pro Jahr u. Stelle 65,70 € 
   -   Urnenwahlgrab 20 Jahre, je Grabstelle 1.150,00 € 
   -   Verlängerung  Urnenwahlgrab pro Jahr u. Stelle 57,50 € 
   -   Reihengrab, Kinder  bis zu 5 Jahren 460,00 € 
   -   Reihengrab, Personen ab 6 Jahren 1.126,00 € 
   -   Urnenreihengrab 1.016,00 € 
   -   Anonymes Urnengrab 1.130,00 € 
   -   Pflegegrab Sarg 2.294,00 € 
   -   Pflegegrab Urne 1.877,00 € 
 
Gebührensätze für die Grabanfertigung und Bestattung 
   -   Kinder bis zu 5 Jahren     343,30 € 
   -   Personen ab 6 Jahren     762,80 € 
   -   Urnenbeisetzung     305,10 € 
   -   Anonyme Urnenbeisetzung    305,10 € 
   -   Tiefbestattung     1.144,10 € 
   -   Tieferlegung ohne Beisetzung    1.372,90 € 
   -   Tieferlegung mit Beisetzung    1.906,80 € 
   -   Ausgrabung Sarg     1.372,90 € 
   -   Ausgrabung Urne     305,10 € 
   -   Wiederbeisetzung Sarg    610,20 € 
   -   Wiederbeisetzung Urne     228,90 € 
 
Gebührensatz für die Trägergestellung je Träger   41,20 € 
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Gebührensätze für die Benutzung der Friedhofshallen 
   -   Aufbahrung einer Leiche / Trauerfeier    396,50 € 
   -   Aufbahrung Sinnersdorf, alt / Trauerfeier   198,30 € 
   -   Aufbewahrung einer Leiche    119,00 € 
   -   Aufbewahrung Urne / Kindersarg    59,50 € 
 
Genehmigungsgebühren 
   -   Genehmigung von stehenden Grabmälern 61,10 € 
   -   Genehmigung von sonstigen Grabgestaltungen für je 

- ein liegendes Denkmal 36,60 € 
- eine Grabeinfassung 36,60 € 
- eine Teilabdeckung 36,60 € 
- eine Ganzabdeckung  36,60 € 

   -   Zulassung von Gewerbetreibenden 36,60 € 
   -   Ausstellung von Zufahrtberechtigungskarten 24,40 € 
 
 

§ 2 - Inkrafttreten 
 
Diese 20. Änderung der Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen 
der Stadt Pulheim vom 19.12.1984 tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW kann gegen diese 
Satzung / Gebührenordnung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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Pulheim, den 21.11.2011 
 
gez. Frank Keppeler 
____________________ 
Frank Keppeler 
(Bürgermeister) 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 
 
8. Änderung vom 21.11.2011 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Pul-
heim vom 12.11.2002 
 
Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW, S. 271), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW, S. 863, 975), des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes vom 27.09.1994 (BGBl. I, 1994 S. 2705), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I, S. 1163), § 7 der Gewerbeabfall-
Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I, 2002 S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 8 
der Verordnung vom 09.11.2010 (BGBl. I, S. 1504) sowie § 17 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. 
I, S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 
2353) hat der Rat der Stadt Pulheim am 08.11.2011 folgende 8. Änderung der Sat-
zung vom 12.11.2002 beschlossen: 
 
 

§ 1 - Änderungen 
(hervorgehoben durch Unterstreichung oder Durchstreichung) 

 
§ 1 - Aufgaben und Ziele 

 
(2) Die Stadt Pulheim erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, 

die ihr gesetzlich zugewiesen sind:  
 

3.  Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von öffentlichen Sammelbehältern 
(Straßenpapierkörben, Glas- und Altpapiercontainer, Hundetoiletten), soweit 
dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

 
§ 2 - Abfallentsorgungsleistungen der Stadt Pulheim 

 
(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt Pulheim gegenüber den Benutzern ihrer Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 
 

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei al-
le im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren nativ- und derivativ-
organischen Abfallanteile zu verstehen, d.h. alle im Abfall enthaltenen bio-
logisch abbaubaren organischen Abfallanteile wie z. B. nicht gekochte Le-
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bensmittel pflanzlicher Herkunft, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, 
Strauch- und Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle. Äste, 
Stämme und Wurzeln mit einem Durchmesser von über 10 cm sind von der 
Grünschnittsammlung ausgeschlossen. 

 
§ 11 - Anzahl und Größe der Abfallgefäße 

 
(7) Mit den Benutzungsgebühren gemäß § 3 Absätze 4 und 5 der Abfallgebüh-

rensatzung für graue Gefäße sind folgende Normalausstattungen mit blauen und 
braunen Gefäßen je angeschlossenem Grundstück abgegolten: 

Bisher: 

Gefäßgröße 
grau / l 

Art 
Max. braune 
Gefäßaus-
stattung / l 

Max. blaue 
Gefäßaus-
stattung / l 

            40    14-tägl.           240              240    
            60    14-tägl            240              240    
            80    14-tägl.           240              240    
          120    14-tägl.           240              240    
          240    14-tägl.           480              480    
          770    wöchentl.        1.540           1.540    
       1.100    wöchentl.        2.200           2.200    

 
Neu: 

Gefäßvolumen 
grau / l 

Art 
Max. braune 
Gefäßaus-
stattung / l 

Max. blaue 
Gefäßaus-
stattung / l 

40 - 239 14-tägl. 240 240 
240 - 769 14-tägl. 480 480 

770 wöchentl. 1.560 1.560 
1.100 wöchentl. 2.280 2.200 

 
Für darüber hinaus vorhandene oder bestellte blaue und braune Zusatzgefäße 
werden die Gebührensätze gemäß § 3 Abs. 9 der Abfallgebührensatzung erho-
ben. 

 
§ 15 - Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Gefäße werden wie folgt 

entleert: 
 

4. Das braune Gefäß für Bioabfälle wird wöchentlich (Mai April - November) / 
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zweiwöchentlich (Dezember - März April) entleert. 
 
Der Wechsel der Gefäßgröße der grauen, braunen und blauen Abfallgefäße sowie 
deren jeweilige Anzahl wird pro Grundstück auf einmal jährlich begrenzt. Von der 
Stadt veranlasste Wechsel bleiben davon unberührt. Für von Gebührenpflichtigen 
veranlasste Wechsel sind gemäß der Abfallgebührensatzung Gebühren zu entrich-
ten.  
 

§ 24 - Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt 

ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, 
indem er 
 

(a-k unverändert) 
 

 l) nicht über Abfallgebühren bezahlte Leistungen in Anspruch nimmt. 
 

§ 2 - Inkrafttreten 
 
Diese 8. Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Pulheim vom 
12.11.2002 tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW kann gegen diese 
Satzung / Gebührenordnung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
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Mangel ergibt. 
 
 
Pulheim, den 21.11.2011 
 
gez. Frank Keppeler 
____________________ 
Frank Keppeler 
(Bürgermeister) 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 
 
5. Änderung vom 21.11.2011 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage der Stadt Pulheim (Benutzungsgebüh-
rensatzung) vom 19.12.2008 
 
Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 394) sowie der §§ 51 
ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV NRW S. 185), hat der Rat der Stadt Pulheim am 
08.11.2011 folgende 5. Änderung der Satzung vom 19.12.2008 beschlossen: 
 
 

§ 1 - Änderungen 
 

§ 3 - Schmutzwassergebühren 
- wird wie folgt geändert: 

 
(8) Die Schmutzwassergebühr beträgt für jeden angefangenen Kubikmeter 

Schmutzwasser (bezogen auf den Frischwasserbezug) jährlich 2,04 € / m³. 
 

§ 4 - Niederschlagswassergebühren 
- wird wie folgt geändert: 

 
(4) Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden angefangenen Quadratme-

ter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter und an die städtische Ab-
wasseranlage angeschlossener Fläche im Sinne des Absatzes 1 jährlich 0,79 € / 
m². 

 
 

§ 2 - Inkrafttreten 
 

Diese 5. Änderung der Benutzungsgebührensatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW kann gegen diese 
Satzung / Gebührenordnung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Pulheim, den 21.11.2011 
 
gez. Frank Keppeler 
____________________ 
Frank Keppeler 
(Bürgermeister) 
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Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Pulheim 
für die Obdachlosenunterkunft Berliner Str. 46 vom 22.11.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 41 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), 
zuletzt geändert durch das Gesetz  zur Änderung des  
§ 76 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. 2011 
S.271), i. V. m. §§ 1,4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz zur 
Abschaffung der Jagdsteuer vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), - hat der Rat der 
Stadt Pulheim in seiner Sitzung am 8. November 2011 die folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 Rechtsform, Zweck 
 

Zur vorübergehenden Unterbringung obdachloser Personen, denen es nicht möglich 
oder nicht zuzumuten ist, ihre Obdachlosigkeit selbstständig zu beseitigen, unterhält 
die Stadt im Objekt Berliner Str. 46, 50259 Pulheim, Ortsteil Brauweiler, eine Obdachlo-
senunterkunft als öffentliche Einrichtung. ²Diese ist nicht für eine mietähnliche Dauer-
nutzung bestimmt. ³Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet.  

 
 

§ 2 Einweisung 
 
(1) Das Benutzungsverhältnis kommt durch schriftlichen Einweisungsbescheid der 

Stadt Pulheim zu Stande und beginnt am Tag des Einzugs in die Unter-
kunft.²Das Nutzungsverhältnis berechtigt zur zweckgemäßen Nutzung der zu-
gewiesenen Räumlichkeiten sowie den Gemeinschaftsräumen.³ Im Ausnah-
mefall kann bei unmittelbar bevorstehender oder bereits eingetretener Ob-
dachlosigkeit die Verfügung zunächst mündlich erteilt werden. Sie wird unver-
züglich schriftlich nachgeholt. 

 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft besteht 

nicht.² Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf die Zuweisung einer bestimm-
ten Unterkunft oder auf einen bestimmten Unterkunftsstandard. ³Andere als 
die zugewiesenen Räume dürfen ohne vorherige Einwilligung der Stadt nicht 
genutzt werden. 

 
(3) Bereits in eine Unterkunft eingewiesene Personen können jederzeit innerhalb 

des Objektes in eine andere Unterkunft eingewiesen werden.  
 

(4) Obdachlose Einzelpersonen gleichen Geschlechtes können in eine gemein-
sam zu nutzende Unterkunft eingewiesen werden. ²Eingewiesene müssen da-
mit rechnen, dass weitere Personen in die zugewiesenen Räumlichkeiten ein-
gewiesen werden. 

 
 

§ 3 Pflichten der Benutzerinnen und Benutzer 
 

(1) Beim Bezug der zugewiesenen Obdachlosenunterkunft darf nur der für die Zeit 
der Einweisung notwendige Hausrat mitgenommen werden. ²Im Zweifel ent-
scheidet die Stadt. 
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(2) Gegenstände, von denen eine Gefahr für Personen oder für den Zustand der 

Unterkünfte ausgehen, sind zu entfernen. 
 

(3) Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass Ruhe, Sicherheit und Sauberkeit 
in der Unterkunft gewährleistet sind und die übrigen Bewohner nicht gestört 
oder belästigt werden. ²Dies gilt auch für Besucher. 

 
(4) Der persönliche Besitz ist in den überlassenen Räumen unterzubringen. 

 
(5) Die Benutzer verpflichten sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausrei-

chende Lüftung und Beheizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 
(6) Veränderungen der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zubehör 

dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stadt vorgenommen werden. 
 

(7) Die Benutzer sind verpflichtet, die Stadt unverzüglich von Schäden am Äuße-
ren oder Inneren der Räume oder Gebäude der zugewiesenen Unterkunft zu 
unterrichten. 

 
 

§ 4 Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 
 

(1) Die Obdachlosenunterkünfte dürfen nur zu Wohnzwecken genutzt werden. 
 

(2) Die Benutzer der Unterkünfte sind verpflichtet, die zugewiesenen Räume samt 
dem überlassenen Zubehör pfleglich zu behandeln und nach Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses in einem ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben. 

 
 

§ 5 Aufnahme anderer Personen; Haustierhaltung; Gewerbeausübung 
 

Den Bewohnern der Obdachlosenunterkünfte ist es grundsätzlich untersagt,  
 

a) andere Personen in die Unterkunft aufzunehmen, 
b) Haustiere zu halten, 
c) jegliches Gewerbe in der Unterkunft auszuüben. 

 
²Im Einzelfall kann die Stadt eine Ausnahme zulassen. ³Diese Einwilligung kann nur 
schriftlich erfolgen. 

 
 

§ 6 Schäden; Haftung 
 

(1) Die Benutzer haften für alle Schäden, die in den ihnen überlassenen Räumen 
und in den gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen durch ihr Handeln oder 
Unterlassen oder durch Handeln oder Unterlassen der in ihrer Gemeinschaft 
lebenden Personen oder durch ihre Besucher schuldhaft verursacht werden. 
²Die Haftung Dritter wird davon nicht berührt. 

 
(2) Die Stadt übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden,  
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a) die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher gegenseitig 
zufügen,  

b) die den Bewohnern der Unterkünfte durch Dritte zugefügt werden. 
 

(3) Die Kosten für die Beseitigung von Schäden, für die die Benutzer haften, wer-
den im Falle der Nichtzahlung im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 

 
 

§ 7 Auskunftspflicht, Zutritt zu den Unterkünften 
 

(1) Die Bewohner sind verpflichtet, auf Verlangen die Umstände darzulegen, die 
zur Gewährung der Hilfe maßgeblich sind. ²Dazu gehörend insbesondere Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse. 

 
(2) Die Bewohner sind weiterhin verpflichtet, der Stadt Pulheim regelmäßig nach-

zuweisen, dass ausreichende Bemühungen zur Beschaffung einer anderweiti-
gen Wohnung getätigt wurden. 

 
(3) Die Stadt Pulheim, oder ein von der Stadt Pulheim Bevollmächtigter, ist be-

rechtigt, die Unterkünfte, notfalls auch ohne Einverständnis der Bewohner, zu 
betreten, soweit Instandhaltungsarbeiten, die Beseitigung von Schäden oder 
Verstöße gegen diese Satzung dies erforderlich machen.  

 
(4) Einzelnen Besuchern kann von der Stadt Pulheim aus wichtigen Gründen das 

Betreten einzelner Unterkünfte untersagt werden. 
 
 

§ 8 Beendigung des Nutzungsverhältnis 
 

(1) Das Nutzungsverhältnis endet am Tag des Auszuges aus der Unterkunft.  
 
(2) Das Nutzungsverhältnis kann durch Erklärung der Bewohnerin/des Bewohners 

oder durch Bescheid der Stadt Pulheim beendet werden.  
 
(3) Die Stadt Pulheim kann das Nutzungsverhältnis beenden wenn:   
 

a) der/dem Bewohner/in ein Wohnraumangebot vorliegt, das sie/er auf 
Grund ihrer/seiner wirtschaftlichen Situation wahrnehmen kann. 

b) die Gebühren für die Nutzung trotz Mahnung nicht, oder nicht rechtzei-
tig bezahlt wurden, obwohl die wirtschaftliche Lage der/des Bewoh-
ner/in dies zulässt. 

c) die/der Bewohner/in wiederholt oder besonders schwer gegen diese 
Satzung verstößt. 

d) die/der Bewohner/in sich nachweislich nicht ausreichend um die Be-
schaffung einer geeigneten Wohnung bemüht, obwohl sie/er nach ih-
rer/seiner sozialen und wirtschaftlichen Lage dazu im Stande wäre. 

e) die im Einweisungsbescheid angegebene Frist für die Nutzung der Un-
terkunft abgelaufen ist. 

f) der/dem Bewohner/in ein Platz in einer anderen Unterkunft zugewiesen 
wird, weil die aktuelle Unterkunft aus Instandhaltungs- oder anderen 
wichtigen Gründen vorübergehend nicht bewohnbar ist. 
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g) Eine Unterkunft von den Bewohnern/innen nachweislich länger als 2 
Wochen nicht zu Wohnzwecken genutzt wurde. 

 
(4) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses, ist der zur Verfügung gestellte 

Wohnraum unverzüglich zu räumen. 
 
 

§ 9 Gebührenpflicht 
 

(1) Die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Pulheim ist gebühren-
pflichtig. 

 
(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach § 11 dieser Satzung. 
 
(3) Die Nutzungsgebühren sind jeweils bis zum dritten Werktag nach Einzug in die 

Obdachlosenunterkunft und in der Folgezeit am dritten Werktag des Monats 
auf das Konto der Stadtkasse Pulheim zu entrichten. 

 
 

§ 10 Gebührenschuldner 
 

(1) Als Gebührenschuldner haftet jede Person, die die Räumlichkeiten nutzt. Für 
minderjährige Personen haften deren gesetzliche Vertreter. 

 
(2) Sollten mehrere Personen die Räumlichkeiten nutzen, gelten folgende Regeln: 

 
a) Eheleute haften für die Gebühren gesamtschuldnerisch 
b) Familienvorstände haften gesamtschuldnerisch für ihre Familienange-

hörigen 
 
 
 
 

§ 11 Höhe der Gebühren 
 

(1) Die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte werden pro volljährigen Be-
wohner erhoben und betragen z.Z. einschl. der Nebenkosten (Strom, Wasser, 
Müllgebühren, Heizkosten pp.) monatlich pauschal 75,00 € / Bewohner.  

 
(2) Bei der Erhebung von Teilbeträgen wird täglich 1/30 des Monatsbetrages fäl-

lig. 
 

 
§ 12 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung in den Obdach-
losenunterkünften der Gemeinde Pulheim vom 16.12.1976, sowie die Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in Obdach-
losenheimen der Stadt Pulheim, Am Bahnhof 2 (1. und 2. Obergeschoss) sowie an 
der Maar 20 vom 04.07.1983, außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Pulheim für die Ob-
dachlosenunterkunft Berliner Str. 46 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgegeben worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Pulheim, den 22.11.2011 
 
 
 
................................. 
 (Frank Keppeler) 
  Bürgermeister    
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Bekanntmachung der Stadt Pulheim 

vom 22.11.2011 

 

Inkrafttreten der vereinfachten Änderung 1301 des Bebauungsplanes Nr. 26/4 Pulheim, 

rückwirkend zum 09.11.2004 

Bereich: ehemaliges Autokino 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

In seiner Sitzung am 06.07.2004 hat der Rat der Stadt Pulheim aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) sowie des § 7 (1) der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.S.666) die ge-

mäß § 13 BauGB durchgeführte vereinfachte Änderung 1301 des Bebauungsplanes Nr. 26/4 Pulheim für den o. a. 

Bereich als Satzung beschlossen. 

 

Ziel der Änderung ist es, die Erschließung der festgesetzten Gewerbegebietsflächen von der Boschstraße an drei 

weiteren Stellen zulässig zu machen. Außerdem soll der geänderte Plan die Abtragung der vorhandenen Bö-

schung bei adäquatem Ersatz der bepflanzten Flächen zulassen.  

 

Lage und Abgrenzung des Änderungsbereiches sind aus anliegender Planskizze ersichtlich. 

 

Die vereinfachte Änderung besteht aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungen.  

 

 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG: 

 

Vorstehende vereinfachte Änderung 1301 des Bebauungsplanes Nr. 26/4 Pulheim wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die vereinfachte Änderung 1301 des Bebauungsplanes Nr. 26/4Pulheim gemäß 

§ 10 Abs. 3 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 

(BGBl. I S. 1509) rückwirkend zum 09.11.2004 in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzun-

gen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

 

Die vereinfachte Änderung 1301 des Bebauungsplanes Nr. 26/4 Pulheim kann mit der Begründung gemäß § 10 

Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ab sofort während der Sprechzeiten montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 

12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 

Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Planungsamt, 

Zimmer 2.16, eingesehen werden; über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

 

Der Bürgermeister 

 

27



BEK SatB BP 26_4 Pulheim 1301 rückwirkend.doc 

 

Seite 2 von 3 

 

HINWEISE: 

 

1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004 (BGBl. I 

S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 

den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2) Gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 

des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) werden 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Pulheim, den 22.11.2011 

 

 

gez. Frank Keppeler 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushang: vom   29.11.2011  

 bis     13.12.2011 
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Bekanntmachung der Stadt Pulheim 

vom 22.11.2011 

 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 87 Freimersdorf, rückwirkend zum 27.06.2006  

Bereich: nördlich der Bahnlinie Köln – Aachen, südlich des Ortsteils Freimersdorf 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

In seiner Sitzung am 19.09.2000 hat der Rat der Stadt Pulheim aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 

27.08.1997 (BGBl. I S.2141) sowie des § 7 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 

vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666) den Bebauungsplan Nr. 87 Freimersdorf für den o. a. Bereich als Satzung 

beschlossen. 

 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Golfplatznutzung des o. g. 

Areals zu schaffen. 

 

Der Bebauungsplan verfolgt den Zweck, für seinen Geltungsbereich die rechtsverbindlichen Festsetzungen für 

die städtebauliche Neuordnung zu schaffen, um auf dieser Grundlage insbesondere die Nutzung und Überbau-

ung der Grundstücke, die Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die Gestaltung der bauli-

chen Anlagen und der Grünflächen zu regeln. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, der Begründung sowie örtlichen 

Bauvorschriften gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in Verbindung mit § 9 (4) BauGB als 

Bestandteil des Bebauungsplanes. 

. 

 

 

 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 

 

Der vorstehende Bebauungsplan Nr. 87 Freimersdorf wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 87 Freimersdorf gemäß § 10 Abs. 3 BauGB vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) rück-

wirkend zum 27.06.2006 in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-

nen Veröffentlichung. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 87 Freimersdorf kann mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ab sofort während der 

Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags 

von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr - im Rathaus 

der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Planungsamt, Zimmer 2.16 - eingesehen werden; über den Inhalt des 

Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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HINWEISE: 

 

1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) über die fristgemäße Geltend-

machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Be-

bauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2) Gemäß § 215 Abs. 1 des BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) werden 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Pulheim, den 22.11.2011 

 

 

gez. Frank Keppeler 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushang: vom  29.11.2011 

 bis  13.12.2011 
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Bekanntmachung der Stadt Pulheim 

vom 22.11.2011 

 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 87 Brauweiler / Freimersdorf, 1. Änderung,  

rückwirkend zum 06.05.2008  

Bereich: Golfplatz 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

In seiner Sitzung am 04.03.08 hat der Rat der Stadt Pulheim aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) sowie 

des § 7 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NRW.S.666) 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380) den Bebauungsplan Nr. 87 

Brauweiler / Freimersdorf, 1. Änderung als Satzung beschlossen. 

 

Ziel der Planung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines zusätzlichen öffentlichen 3-

Loch-Kurzplatzes zu schaffen. Außerdem sollen die Lage und Anordnung der Übungsfläche verbessert und die 

Standorte der Funktionsgebäude verlagert werden. 

 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, sowie örtlichen Bauvorschriften 

gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in Verbindung mit § 9 (4) BauGB als Bestandteil des 

Bebauungsplanes. 

Dem Bebauungsplan ist gemäß § 9 (8) BauGB die Begründung beigefügt, die Bestandteil dieses Beschlusses ist. 

. 

 

 

 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 

 

Der vorstehende Bebauungsplan Nr. 87 Brauweiler / Freimersdorf, 1. Änderung wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 87 Brauweiler / Freimersdorf, 1. Änderung gemäß § 10 

Abs. 3 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 

(BGBl. I S. 1509) rückwirkend zum 06.05.2008 in Kraft. Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Sat-

zungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 87 Brauweiler / Freimersdorf, 1. Änderung kann mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 

BauGB ab sofort während der Sprechzeiten - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr 

bis 12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, Planungsamt, Zimmer 2.16 - eingesehen wer-

den; über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
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HINWEISE: 

 

1) Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) über die fristgemäße Geltend-

machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Be-

bauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 

2) Gemäß § 215 Abs. 1 des BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) werden 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-

nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

3) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Pulheim, den 22.11.2011 

 

 

gez. Frank Keppeler 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aushang: vom  29.11.2011 

 bis  13.12.2011 
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Umwelt- und Planungsausschuss 

 

  

BEKANNTMACHUNG  

Die 11. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses der Stadt Pulheim findet statt am Mittwoch, dem 

07.12.2011  

um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Alte Kölner Straße 26, Pulheim. 

 

Tagesordnung 

 

 

I. Öffentlicher Teil 

 

 

 

1 Beschlussfassung über die Hinzuziehung von Sachverständigen sowie Vertreterinnen und Vertretern 

vorwiegend betroffener Bevölkerungsgruppen bei der Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten 

 

 

2 Flächennutzungsplan der Stadt Pulheim 

Teilbereichsänderung 17.5 Ortsteil Pulheim 

Bereich: südwestlicher Ortsrand in Verlängerung der Straße "Am Lindenkreuz", Gemarkung Pulheim, Flur 6, 

Teilbereichsfläche aus Flurstück 829 

Änderung von "Fläche für die Landwirtschaft" in "Fläche für Gemeinbedarf" 

Beschluss der Änderung des Aufstellungbeschlusses (hier: Verlegung und Vergrößerung des 

Geltungsbereiches) 

Beschluss gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der 

Behörden 

siehe Niederschrift UPA vom 06.07.2011, TOP 3, Vorlage Nr.: 231/2011 

 

 

3 Bebauungsplan Nr. 106 Pulheim (Kindertagesstätte) 

Bereich: Teilfläche des Grundstücks Gemarkung Pulheim, Flur 6, Flurstück 829 

Ackerfläche südlicher Ortsrand von Pulheim, Verlängerung der Straße Am Lindenkreuz 

und angrenzend an die Bebauung Luxemburger Weg 

Beschluss der Änderung des Aufstellungsbeschlusses (hier: Verlegung und Vergrößerung des 

Geltungsbereiches) 

Beschluss gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der 

Behörden 

siehe Niederschrift UPA vom 06.07.2011, TOP 4, Vorlage: 215/2011 

 

 

4 Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Pulheim 

Teilbereichsänderung Nr. 17.6 - Ortsteil Pulheim 

Bereich: zwischen Nelkenweg und Geyener Straße 

Änderung der Darstellung von Fläche für die Landwirtschaft in Wohnbaufläche bzw. in Sonderbaufläche 

Aufstellungsbeschluss 

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und der Behörden gemäß § 4 

(1) BauGB 
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5 Bebauungsplan Nr. 76 Pulheim 

Aufhebung aller bis dato hierzu ergangenen Beschlüsse 

Erneuter Aufstellungsbeschluss 

Erneuter Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und Beteiligung der 

Behörden gem. § 4 (1) BauGB 

 

 

6 Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP) Nr. 95 Pulheim 

Bauschuttrecyclinganlage 

Bereich: Otto-Lilienthal-Straße 

-  Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Öffentlich-keit  gemäß § 3 Abs. 1 und 

2 BauGB sowie über die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB eingegangenen Äußerungen / Stellungnahmen 

- Satzungsbeschluss 

siehe UPA vom 06.07.2011, TOP 6, Niederschrift-S. 11,12 

 

 

7 Bebauungsplan Nr. 108 Pulheim 

Bereich: Fläche am Pletschmühlenweg zwischen der Bestandsbebauung, dem Pulheimer Bach und der K 9 

(Bonnstraße) (Gemarkung Pulheim, Flur 13, Flurstücke 1467, 1468, 1469 und 1470) 

Aufstellung gemäß § 13a BauGB 

Aufstellungsbeschluss, Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und Beteiligung der Behörden 

gemäß § 4 (1) BauGB 

 

 

8 Bebauungsplan Nr. 43 Stommeln 

Bereich: Zwischen Venloer Straße und Cäcilienstraße, im Abschnitt Venloer Straße Haus-Nr. 503 bis 521 und 

Cäcilienstraße Haus-Nr. 21 bis 29 mit Verlängerung der Cäcilienstraße 

Beschlussfassung über die während der Beteiligung gemäß der §§ 3 (1), (2) und 4 (1), (2) BauGB und die zur 

erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB für zwei Teilbereiche eingegangenen Stellungnahmen 

Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 

siehe UPA vom 06.07.2011, TOP 8, Niederschrift S.13, 14 

 

 

9 Durchführungsplan Nr. 10 Brauweiler 1301 

Bereich: Breslauer Straße zwischen Hausnummer 8 und 10 (Gemarkung Brauweiler, Flur 20, Flurstück 666) 

Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 

siehe UPA vom 06.07.2011, TOP 9, Niederschrift S. 14 

 

 

10 Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Pulheim 

Teilbereichsänderung Nr. 17.1 - Ortsteil Stommelerbusch 

Hier: Änderung einer Teilfläche des Sondergebietes Schießplatz in Fläche für die Landwirtschaft 

-Offenlagebeschluss- 

 

 

11 Verkehrsuntersuchung zur Anbindung der Wohngebiete westlich der Bahn - Pulheim 

Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung von 2005 

Kenntnisnahme des Ergebnisberichtes 2011 
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12 Mitteilungen der Vorsitzenden 

 

 

13 Mitteilungen der Verwaltung 

 

 

13.1 Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln - Kraftwerksstandort 

Bergheim-Niederaußem - 

hier: Konsultationsverfahren gemäß § 9 Raumordnungsgesetz (Scoping) 

 

 

13.2 Kastanie auf dem Friedhof in Stommeln 

 

 

13.3 Bericht über die Anlage bzw. Vergrößerung von Pflanzbeeten 

 

 

13.4 Regionale 2010 

Sachstand RegioGrün Wegeleitsystem und Informationstafeln 

 

 

13.5 Energieberatung im Rathaus Pulheim 

- Erfahrungsbericht 2011 

 

 

14 Anfragen 

 

 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 

 

 

1 Antrag auf Ablösung von PKW-Stellplätze in Pulheim 

 

 

2 Mitteilungen der Vorsitzenden 

 

 

3 Mitteilungen der Verwaltung 

 

 

4 Anfragen 

 

 

5 Festlegung der Beschlüsse, die der Presse bekannt gegeben werden sollen 

 

 

gez. Mathilde Ehlen 

Vorsitzende 

 

 

Aushang vom 29.11.2011 bis zum 08.12.2011  
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